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Präambel 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ludwigsfelde hat aufgrund § 28 Abs. 2 Nr. 2 der Kom-
munalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 5. März 2024 (GVBl. I/24 [Nr. 10], S., ber. 
[Nr. 38]) in ihrer Sitzung am 24.09.2024 folgende Geschäftsordnung beschlossen: 

 
 
 

Erster Abschnitt 
Stadtverordnetenversammlung 

 
 

§ 1 
Stadtverordnete 
(§ 31 BbgKVerf) 

 
(1) Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung haben gemäß § 31 Abs.1 BbgKVerf die ihnen 
aus der Mitgliedschaft in der Stadtverordnetenversammlung erwachsenen Pflichten zu erfüllen. Sie 
haben insbesondere an den Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, de-
nen sie angehören, teilzunehmen. 
 
(2) Zu Beginn der Wahlperiode wird jedes Mitglied der Stadtverordnetenversammlung verpflichtet. 
 
(3) Jedes Mitglied der Stadtverordnetenversammlung ist verpflichtet, sich vor Beginn der Sitzung in 
die Anwesenheitsliste einzutragen. Erscheint ein Mitglied der Stadtverordnetenversammlung erst 
während der laufenden Sitzung, ist die Zeit des Erscheinens anzugeben. Beim vorzeitigen Verlas-
sen der Sitzung ist sinngemäß zu verfahren. Nimmt ein Mitglied der Stadtverordnetenversammlung 
hybrid an der Sitzung teil, ist dies vom vorsitzenden Mitglied der Stadtverordnetenversammlung in 
der Anwesenheitsliste zu vermerken.  
 
(4) Im Falle ihrer Verhinderung haben Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung vor der Sitzung 
das vorsitzende Mitglied zu benachrichtigen; das Büro der Stadtverordnetenversammlung ist dar-
über ebenfalls zu informieren. Bei Sitzungen der Ausschüsse ist zugleich ein stellvertretendes Mit-
glied zu benachrichtigen. 
 
 
 

§ 2 
Erstes Zusammentreten der Stadtverordnetenversammlung 

(§ 34 BbgKVerf) 
 

(1) Das an Lebensjahren älteste nicht verhinderte Mitglied der Stadtverordnetenversammlung (Al-
tersvorsitz) eröffnet die erste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung und stellt die Anwesenheit 
der gewählten Mitglieder sowie die Beschlussfähigkeit der Stadtverordnetenversammlung fest. 
 
(2) Das altersvorsitzende Mitglied leitet die Sitzung und die Wahl des vorsitzenden Mitgliedes der 
Stadtverordnetenversammlung. Dessen Tätigkeit endet nach der Wahl des vorsitzenden Mitgliedes. 
 
(3) Dem altersvorsitzenden Mitglied obliegt es, das neu gewählte vorsitzende Mitglied in feierlicher 
Form in sein Amt einzuführen und zu einer gewissenhaften Wahrnehmung der Aufgaben zu ver-
pflichten. Das altersvorsitzende Mitglied lässt dazu das neu gewählte vorsitzende Mitglied die nach-
stehende Formel nachsprechen: „Ich verpflichte mich, dass ich meine Aufgaben nach bestem Wis-
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sen und Gewissen wahrnehmen, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die Verfas-
sung des Landes Brandenburg beachten und meine Pflichten zum Wohle der Stadt erfüllen werde.“ 
Die Verpflichtung wird durch Handschlag bekräftigt.  
 
(4) Das neu gewählte vorsitzende Mitglied verpflichtet die übrigen Mitglieder der Stadtverordneten-
versammlung durch Verlesen der Formel gemäß Absatz 3, wobei die Stadtverordneten durch Erhe-
ben von den Plätzen ihr Einverständnis zum Ausdruck bringen. 
 
 
 

§ 3 
Ratsinformationssystem (Allris) 

(§ 34 BbgKVerf) 
 

(1) Das Ratsinformationssystem (Allris) ist ein webbasiertes Informationssystem, welches viele mit 
der Arbeit der politischen Gremien der Stadt Ludwigsfelde im Zusammenhang stehende Aufgaben 
erfüllt. Es verfügt über einen öffentlichen Teil, der für jedermann über das Internet uneingeschränkt 
einsehbar ist, sowie über einen nichtöffentlichen Teil, der nur bestimmten Nutzergruppen offensteht. 
Für die Funktionsfähigkeit und Vollständigkeit ist das Büro der Stadtverordnetenversammlung ver-
antwortlich. 
 
(2) Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung sind angehalten, das Allris für ihre ehrenamtli-
che Arbeit zu nutzen. 
 
(3) Die Abwicklung des Sitzungsdienstes erfolgt über das Allris. Dort sind insbesondere die für die 
ehrenamtliche Tätigkeit erforderlichen Sitzungsunterlagen (Ladungen, Tagesordnungen, Vorlagen, 
Niederschriften etc.) abgelegt und stehen für eine jederzeitige Recherche zur Verfügung. 
 
(4) Beim Versenden der Ladungen durch das Büro der Stadtverordnetenversammlung über das All-
ris dient das gesendete Element (E-Mail) als Nachweis der erfolgten Ladung. 
 
 
 

§ 4 
Einberufung der Stadtverordnetenversammlung 

(§ 34 BbgKVerf) 
 

(1) Das vorsitzende Mitglied der Stadtverordnetenversammlung beruft die Sitzungen der Stadtver-
ordnetenversammlung ein. Die Ladung muss den Mitgliedern mindestens 10 volle Kalendertage vor 
dem Sitzungstag, der Tag der Absendung nicht mitgerechnet, zugehen (regelmäßige Ladungsfrist). 
Die regelmäßige Ladungsfrist gilt als gewahrt, wenn die Ladung am 10. Kalendertag vor der Sitzung 
als elektronisches Dokument versandt oder am 12. Kalendertag vor der Sitzung zur Post gegeben 
wurde. 
 
(2) Die Ladung erfolgt in elektronischer Form. Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung er-
halten zur Ladung eine E-Mail mit dem Hinweis, dass die jeweilige Tagesordnung und die Unterla-
gen im Allris eingestellt sind. Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, die dies ausdrücklich 
wünschen, werden schriftlich geladen. Zu Beginn der Wahlperiode ist dies dem vorsitzenden Mit-
glied der Stadtverordnetenversammlung schriftlich oder elektronisch mitzuteilen. 
 
(3) Der Ladung ist die Tagesordnung beizufügen. Die Stadt Ludwigsfelde nutzt das Ratsinformati-
onssystem Allris (siehe § 3). Mit der Versendung der Tagesordnung werden die Vorlagen zu den 
einzelnen Tagesordnungspunkten in das Allris eingestellt und zum Abruf zur Verfügung gestellt. 
Vorlagen können in Ausnahmefällen auch nachgereicht werden.  
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(4) In dringenden Angelegenheiten kann die Ladungsfrist verkürzt werden (vereinfachte Einberu-
fung). Die Dringlichkeit ist in der Ladung zu begründen. Die Ladung muss den Mitgliedern mindes-
tens drei volle Kalendertage vor dem Sitzungstag, der Tag der Absendung nicht mitgerechnet, zuge-
hen (vereinfachte Einberufung). Die regelmäßige Ladungsfrist gilt als gewahrt, wenn die Ladung am 
3. Kalendertag vor der Sitzung als elektronisches Dokument versandt oder am 5. Kalendertag vor 
der Sitzung zur Post gegeben wurde.  
 
(5) Die Stadtverordnetenversammlung tagt grundsätzlich in Präsenzsitzung. Stadtverordnete kön-
nen, abgesehen von der konstituierenden Sitzung der Stadtverordnetenversammlung und von Ta-
gesordnungspunkten, in denen geheime Wahlen durchzuführen sind, auf begründeten Antrag an 
der Sitzung per Video teilnehmen, soweit dies technisch möglich ist. Der Antrag ist spätestens 3 Ar-
beitstage vor dem Tag der Sitzung, den Tag der Sitzung nicht mitgerechnet, schriftlich oder elektro-
nisch beim vorsitzenden Mitglied sowie dem Büro der Stadtverordnetenversammlung zu stellen. Die 
Stadt Ludwigsfelde prüft, ob im Sitzungsraum die erforderlichen technischen Möglichkeiten für eine 
Teilnahme per Video bereitgestellt werden können. Sind für den Sitzungstag im Sitzungsraum be-
reits die technischen Möglichkeiten festgestellt und eingerichtet worden, kann ein Antrag bis spätes-
tens 24 Stunden vor der Sitzung beim vorsitzenden Mitglied sowie dem Büro der Stadtverordneten-
versammlung gestellt werden.  
 
(6) Ein begründeter Antrag liegt vor, wenn das Mitglied der Stadtverordnetenversammlung glaubhaft 
gemacht hat, dass es anderenfalls eine persönliche Teilnahme an der Sitzung aus beruflichen, fami-
liären, gesundheitlichen oder vergleichbaren Gründen nicht ermöglichen kann. Die Bestätigung oder 
Ablehnung des Antrages erfolgt über das vorsitzende Mitglied. Für die Erfüllung der persönlichen 
erforderlichen technischen Voraussetzungen außerhalb des Sitzungsraumes hat das jeweilige Mit-
glied der Stadtverordnetenversammlung selbst Sorge zu tragen. 
 
 
 

§ 5 
Verfahren bei Hybridsitzungen 

(§ 34 BbgKVerf) 
 
 
(1) Die per Video teilnehmenden Stadtverordneten haben sicherzustellen, dass sie während der ge-
samten Dauer der Sitzung von den in Präsenz teilnehmenden Stadtverordneten und der am Sit-
zungsort anwesenden Öffentlichkeit wahrgenommen werden können. Die Kamera der per Video teil-
nehmenden Stadtverordneten ist während der gesamten Dauer der Sitzung angeschaltet zu lassen. 
 
(2) Bei der Durchführung von Hybridsitzungen erfassen die Kameras im Sitzungsraum neben dem 
gesamten Plenum auch das Rednerpult sowie den Bereich der Sitzungsleitung. Sämtliche Redebei-
träge sind ausschließlich am Rednerpult zu halten. Die Tonübertragung erfasst die Mikrofone am 
Rednerpult, der Sitzungsleitung, der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters, der oder des Ersten 
Beigeordneten, der Stadtverordneten und der Standmikrofone im Raum.  
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§ 6 

Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung 
(§ 35 BbgKVerf) 

 
(1) Das vorsitzende Mitglied der Stadtverordnetenversammlung setzt gemäß § 35 Abs. 1 Satz 1 
BbgKVerf die Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung im Benehmen mit der Bürgermeis-
terin oder dem Bürgermeister fest. In die Tagesordnung sind gemäß § 35 Abs. 1 Satz 2 BbgKVerf 
die Beratungsgegenstände aufzunehmen, die bis zum Ablauf des 15. Kalendertages vor dem Tag 
der Sitzung 
 

a) von mindestens einem Zehntel der gesetzlichen Anzahl der Stadtverordneten oder 
 
b) einer Fraktion 
 
oder 
 
c) von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister 

 
dem vorsitzenden Mitglied der Stadtverordnetenversammlung benannt wurden. Die Benennung soll 
regelmäßig schriftlich erfolgen. 
 
(2) Soweit es sich nicht um eine dringende Angelegenheit handelt, deren Behandlung nicht bis zur 
darauffolgenden Sitzung aufgeschoben werden kann, sind die Vorschläge bei Nichteinhaltung der 
Frist in die Tagesordnung der darauffolgenden Sitzung aufzunehmen. 
 
 
 

§ 7 
Zuhörerinnen und Zuhörer 

(§ 36 BbgKVerf) 
 

(1) An den öffentlichen Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung können Zuhörerinnen und Zu-
hörer nach Maßgabe der vorhandenen Plätze teilnehmen. 
 
(2) Zuhörerinnen und Zuhörer sind nicht berechtigt, das Wort zu ergreifen oder sich an den Beratun-
gen zu beteiligen. Sie dürfen auch die Beratung nicht stören und keine Zeichen des Beifalls oder 
Missfallens geben. Zuhörerinnen und Zuhörer, welche die Ordnung stören, können vom vorsitzen-
den Mitglied der Stadtverordnetenversammlung aus dem Sitzungssaal gewiesen werden. 
 
 
 

§ 8 
Einwohnerfragestunde; Anhörung von Betroffenen und Sachverständigen 

(§ 13 BbgKVerf) 
 

(1) Die nach der Hauptsatzung der Stadt Ludwigsfelde und der Einwohnerbeteiligungssatzung der 
Stadt Ludwigsfelde durchzuführende Einwohnerfragestunde findet zu Beginn der öffentlichen Sit-
zung der Stadtverordnetenversammlung statt. Sie ist auf eine halbe Zeitstunde begrenzt. Dies gilt 
nicht für Sitzungen, in denen ausschließlich nichtöffentlich zu behandelnde Gegenstände vorgese-
hen sind. 
 
(2) Aufgerufene Einwohnerinnen und Einwohner haben für ihr Anliegen die vorhandenen Standmik-
rofone zu nutzen; eine detaillierte Bildübertragung erfolgt hier nicht.  
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(3) Beschließt die Stadtverordnetenversammlung, zu einzelnen Tagesordnungspunkten zum Ge-
genstand der Beratung Betroffene oder Sachverständige zu hören, ist die Anhörung zu beenden, 
bevor Beratung und Abstimmung über den Gegenstand beginnen. 
 
 
 

§ 9 
Anfragen der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung 

(§ 29 BbgKVerf) 
 

Anfragen der Stadtverordneten an die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister, die in der Sitzung 
der Stadtverordnetenversammlung beantwortet werden sollen, sollen in der Regel kurz und sachlich 
abgefasst sein. Die oder der Anfragende kann eine Zusatzfrage stellen. Die Anfragen sollen begrün-
det werden. Sie sind spätestens 5 Arbeitstage vor dem Tag der Sitzung der Bürgermeisterin oder 
dem Bürgermeister schriftlich oder elektronisch zuzuleiten. Ist die Beantwortung wegen der Kürze 
der Zeit nicht möglich, ist die Anfrage in der folgenden Sitzung zu beantworten, sofern dies zwi-
schenzeitlich nicht schriftlich oder elektronisch erfolgt ist. 
 
 
 

§ 10 
Sitzungsablauf 
(§ 37 BbgKVerf) 

 
(1) Das vorsitzende Mitglied eröffnet, leitet und schließt die Sitzungen der Stadtverordnetenver-
sammlung. In den Sitzungen handhabt es die Ordnung und übt das Hausrecht aus (§ 37 Abs. 1 
BbgKVerf). Im Falle dessen Verhinderung treten die stellvertretenden Mitglieder in der Reihenfolge 
ihrer Benennung an dessen Stelle. 
 
 
(2) Die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung sind grundsätzlich in folgender Reihenfolge 
durchzuführen:  
 

a) Eröffnung der Sitzung und Beschlussfassung über evtl. Änderungsanträge zur Tagesord-
nung der öffentlichen Sitzung sowie Mitteilungen des vorsitzenden Mitgliedes der Stadtver-
ordnetenversammlung 
 
b) Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift des öffentlichen Teils 
der letzten Sitzung, 
 
c) Einwohnerfragestunde, 
 
d) Behandlung der Tagesordnungspunkte des öffentlichen Teils der Sitzung, 
 
e) Bekanntgaben der Stadtverwaltung 
 
f) Fragestunde für Stadtverordnete 
 
g) Beschlussfassung über evtl. Änderungsanträge zur Tagesordnung der nichtöffentlichen 
Sitzung sowie Mitteilungen des vorsitzenden Mitgliedes der Stadtverordnetenversammlung 
 
h) Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift des nichtöffentlichen 
Teils der letzten Sitzung, 
 
i) Behandlung der Tagesordnungspunkte des nichtöffentlichen Teils der Sitzung, 
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j) Bekanntgaben der Stadtverwaltung 
 
k) Fragestunde für Stadtverordnete 
 
l) Schließung der Sitzung. 

 
 
 

§ 11 
Behandlung der Tagesordnungspunkte, Unterbrechung und Vertagung 

(§ 34 BbgKVerf) 
 

(1) Die Stadtverordnetenversammlung kann 
 

a) die Tagesordnungspunkte durch die Entscheidung in der Sache abschließen, 
 
b) die Tagesordnungspunkte verweisen oder 
 
c) die Beratung der Tagesordnungspunkte vertagen. 

 
(2) Der Antrag auf Entscheidung in der Sache geht bei der Abstimmung dem Verweisungsantrag, 
dieser dem Vertagungsantrag vor. Wird einem Antrag stattgegeben, sind die bei der Antragstellung 
vorliegenden Wortmeldungen noch zuzulassen. 
 
 
3) Das vorsitzende Mitglied kann die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung unterbrechen. Auf 
Antrag von einem Drittel ihrer anwesenden Mitglieder oder einer Fraktion muss es die Sitzung unter-
brechen. Bei einer weiteren Unterbrechung ist für den Antrag die Mehrheit der anwesenden Mitglie-
der der Stadtverordnetenversammlung erforderlich. Die jeweilige Unterbrechung soll nicht länger als 
15 Minuten dauern. 
 
(4) Nach 22:00 Uhr werden keine weiteren Tagesordnungspunkte aufgerufen. Der in der Beratung 
befindliche Tagesordnungspunkt wird abschließend behandelt. Die Stadtverordnetenversammlung 
kann gemäß § 34 Abs. 6 BbgKVerf mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder die Unterbrechung 
der Sitzung und deren Fortsetzung zur Behandlung der noch offenen Tagesordnungspunkte an ei-
nem anderen Termin beschließen (Fortsetzungssitzung). Der Beschluss muss Zeit und Ort der Fort-
setzungssitzung bestimmen. Für die Fortsetzungssitzung erfolgt keine erneute Ladung. Soll keine 
Fortsetzungssitzung beschlossen werden, sind die noch nicht aufgerufenen Tagesordnungspunkte 
in der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung an vorderer Stelle auf die Tagesordnung 
zu setzen. 
 
 
 

§ 12 
Redeordnung 

(§ 37 BbgKVerf) 
 

(1) Reden darf nur, wer vom vorsitzenden Mitglied der Stadtverordnetenversammlung das Wort er-
halten hat. Wortmeldungen erfolgen durch Handaufheben. 
 
(2) Das vorsitzende Mitglied erteilt das Wort nach der Reihenfolge der Wortmeldungen, soweit nicht 
mit Zustimmung des redeberechtigten Mitgliedes hiervon abgewichen wird. Das Wort zur Geschäfts-
ordnung ist jederzeit zu erteilen und darf sich nur auf den in der Beratung befindlichen Tagesord-
nungspunkt beziehen. Es darf dadurch keine Rednerin oder kein Redner unterbrochen werden. Der 
Redebeitrag erfolgt vom Rednerpult aus. 
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(3) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister ist auch außerhalb der Reihe der Wortmeldungen 
jederzeit das Wort zu erteilen. 
 
(4) In ein und derselben Angelegenheit darf kein Mitglied der Stadtverordnetenversammlung öfter 
als zweimal das Wort erhalten. Zu Beginn der Aussprache hat jede Fraktion darüber hinaus die 
Möglichkeit zur Wortmeldung, eine einen Antrag stellende Fraktion als erste. Die Redezeit beträgt 
höchstens drei Minuten je Redebeitrag. Dies gilt nicht für Fachvorträge oder der Ausübung von Be-
richtspflichten.  
 
(5) Kurze Zwischenfragen an die jeweilige Rednerin oder den jeweiligen Redner sind mit deren/des-
sen und des vorsitzenden Mitgliedes Zustimmung zulässig. 
 
(6) Für Redebeiträge der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher gilt Absatz 4 entsprechend. 
 
(7) Das Wort zur persönlichen Bemerkung ist erst nach Schluss der Beratung zu erteilen. Persönli-
che Anmerkungen dürfen nur eigene Ausführungen richtigstellen und persönliche Angriffe, die wäh-
rend der Beratung gegen die Sprecherin oder den Sprecher erfolgten, abwehren. 
 
 
 

§ 13 
Sitzungsleitung 
(§ 37 BbgKVerf) 

 
(1) Das vorsitzende Mitglied der Stadtverordnetenversammlung kann Rednerinnen und Redner, die 
vom Verhandlungsgegenstand abweichen, zur Sache rufen. 
 
(2) Ist ein Mitglied in einer Sitzung dreimal zur Sache gerufen worden, so hat ihm das vorsitzende 
Mitglied das Wort zu entziehen und darf es ihm in derselben Aussprache zum selben Gegenstand 
nicht wieder erteilen. 
 
(3) Das vorsitzende Mitglied kann ein Mitglied der Stadtverordnetenversammlung, dessen Verhalten 
den ordnungsgemäßen Ablauf der Sitzung stört, zur Ordnung rufen. 
 
(4) Ist ein Mitglied in einer Sitzung der Stadtverordnetenversammlung dreimal zur Ordnung gerufen 
worden, kann ihm das vorsitzende Mitglied für die Dauer der Sitzung das Wort entziehen oder des 
Raumes verweisen. 
 
 
 

§ 14 
Abstimmungen 
(§ 39 BbgKVerf) 

 
(1) Grundsätzlich wird offen durch Handzeichen abgestimmt. Auf Verlangen eines Mitgliedes der 
Stadtverordnetenversammlung ist vor jeder Abstimmung der Antrag zu verlesen. Bei der offenen 
Abstimmung stellt das vorsitzende Mitglied der Stadtverordnetenversammlung die Anzahl der Mit-
glieder fest, die 
 

a) dem Antrag zustimmen, 
 
b) den Antrag ablehnen oder 
 
c) sich der Stimme enthalten. 

 
Bei Stimmengleichheit der Ja- und Nein-Stimmen gilt der Antrag oder die Vorlage als abgelehnt. 
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Wird das Abstimmungsergebnis sofort nach der Abstimmung angezweifelt, so muss die offene Ab-
stimmung vor Behandlung des nächsten Tagesordnungspunktes wiederholt werden. 
 
(2) Auf Antrag von mindestens 5 Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung oder einer Fraktion 
ist namentlich abzustimmen. 
 
(3) Liegen zu dem Tagesordnungspunkt Änderungs- und Ergänzungsanträge vor, wird zuerst über 
den Antrag abgestimmt, der von dem Antrag der Vorlage am weitesten abweicht. Bei Änderungs- 
und Ergänzungsanträgen mit finanziellen Auswirkungen hat der den Vorrang, der Mehrausgaben 
oder Mindereinnahmen bewirkt. In Zweifelsfällen entscheidet das vorsitzende Mitglied der Stadtver-
ordnetenversammlung. 
 
(4) Auf Antrag, der mit Stimmenmehrheit angenommen wurde, ist über einzelne Teile der Vorlage 
bzw. des Antrages gesondert abzustimmen. Über die Vorlage beziehungsweise den Antrag ist da-
nach insgesamt zu beschließen. 
 
(5) Anträge zur Geschäftsordnung haben jederzeit den Vorrang und müssen vor Sachanträgen be-
handelt werden. 
 
(6) Jedes Mitglied der Stadtverordnetenversammlung hat das Recht, sein Abstimmungsverhalten zu 
Protokoll zu geben. 
 
 
 

§ 15 
Wahlen 

(§§ 39-41 BbgKVerf) 
 

(1) Wahlen sind grundsätzlich geheim (§ 39 Abs. 1 BbgKVerf). Auf Antrag kann ein abweichendes 
Verfahren einstimmig beschlossen werden. Zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlen ist aus 
der Mitte der Stadtverordnetenversammlung ein aus drei Personen bestehender Wahlausschuss zu 
bilden. 
 
(2) Es sind äußerlich gleiche Stimmzettel zu verwenden. Werden keine Umschläge verwendet, so 
sind die Stimmzettel so zu falten, dass das Stimmverhalten von außen nicht erkennbar ist. 
 
(3) Die Stimmzettel sind so vorzubereiten, dass sie nur noch mit einem Kreuz zu kennzeichnen sind. 
Bei weiterer Beschriftung, Gestaltung und fehlender Kennzeichnung des Stimmzettels ist die 
Stimme ungültig. 
 
(4) Die Stimmabgabe hat in einer Wahlkabine oder räumlich so abgegrenzt zu erfolgen, dass das 
Wahlgeheimnis gewahrt ist. Einheitliches Schreibgerät ist zu verwenden. 
 
(5) Das vorsitzende Mitglied der Stadtverordnetenversammlung gibt das vom Wahlausschuss fest-
gestellte Ergebnis der Wahl bekannt. 
 
(6) Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, die nicht in Präsenz teilnehmen, können an Ta-
gesordnungspunkten, in denen geheime Wahlen durchzuführen sind, nicht teilnehmen. 
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§ 16 
Niederschrift 

(§ 42 BbgKVerf) 
 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist für die Niederschrift verantwortlich. Sie oder er 
bestimmt die Protokollführerin oder den Protokollführer.  
 
(2) Die Sitzungsniederschrift muss enthalten:  
 

a) Angaben über die Art der Sitzung, insbesondere, ob es sich um eine Präsenz-, Hybrid-, 
Video- oder Audiositzung handelt,  
 
b) die Zeit und den Ort der Sitzung,  
 
c) die Namen der Teilnehmenden, sowie der entschuldigt und ohne Entschuldigung abwe-
senden Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung,  
 
d) die Tagesordnung einschließlich der Angabe, welche Tagesordnungspunkte in öffentlicher 
und welche in nichtöffentlicher Sitzung behandelt wurden,  
 
e) den vollständigen Wortlaut der Anträge und Beschlüsse,  
 
f) die Ergebnisse der Wahlen und Abstimmungen,  
 
g) das Abstimmungsverhalten jedes Mitgliedes der Stadtverordnetenversammlung, das dies 
verlangt (§ 42 Abs. 2 BbgKVerf),  
 
h) bei namentlicher Abstimmung das Abstimmungsverhalten der einzelnen Mitglieder der 
Stadtverordnetenversammlung 
 
und  
 
i) die Namen der wegen Befangenheit an Beratung oder Entscheidung zu einzelnen Tages-
ordnungspunkten nicht mitwirkenden Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung.  

 
(3) Angelegenheiten, die in nichtöffentlicher Sitzung behandelt wurden, sind gesondert zu protokollie-
ren. 
 
(4) Die Sitzungsniederschrift ist innerhalb von 14 Tagen nach der Sitzung, spätestens mit der Ladung 
zur nächsten Sitzung den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung zuzuleiten. 
 
(5) Soweit nicht im Einzelfall aus Gründen des öffentlichen Wohls oder zur Wahrung von Rechten 
Dritter etwas anderes beschlossen wird, wird die Öffentlichkeit über den wesentlichen Inhalt der Be-
schlüsse der Stadtverordnetenversammlung unterrichtet. Die Veröffentlichung dazu erfolgt im 
„Amtsblatt für die Stadt Ludwigsfelde“. 
 
(6) Einwendungen zur Niederschrift sind bis spätestens einen Tag vor der Sitzung schriftlich oder per 
E-Mail beim vorsitzenden Mitglied der Stadtverordnetenversammlung sowie dem Büro der Stadtver-
ordnetenversammlung einzureichen, über die dann die Stadtverordnetenversammlung entscheidet. 
Liegen keine Einwendungen vor, gilt die Niederschrift als anerkannt. 
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§ 17 

Bild- und Tonaufzeichnungen 
(§§ 36, 42 BbgKVerf) 

 
(1) Bild- und Tonübertragungen und Bild- und Tonaufzeichnungen der öffentlichen Sitzungen der 
Stadtverordnetenversammlung sind ausschließlich durch Presse und Rundfunk zulässig (§ 36 Abs. 
3 BbgKVerf). Private Bild- und Tonaufzeichnungen sind nicht zulässig. 
 
(2) Absatz 1 gilt für von der Stadtverordnetenversammlung selbst veranlasste Bild- und Tonübertra-
gungen insb. bei Hybridsitzungen sowie Bild- und Tonaufzeichnungen entsprechend. 
 
(3) Zur Erleichterung der Fertigung der Sitzungsniederschrift sind Tonaufzeichnungen der vollständi-
gen Sitzung zulässig. Sie sind gemäß § 42 Abs. 3 Satz 4 BbgKVerf nach der Entscheidung über 
Einwendungen gegen die Sitzungsniederschrift zu löschen. 
 
(4) Bild- und Tonaufzeichnungen zu anderen als in den Absätzen 1 bis 3 genannten Gründen sind 
nur zulässig, wenn alle anwesenden Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung zustimmen. 
 
 
 

§ 18 
Fraktionen 

(§ 32 BbgKVerf) 
 

(1) Die Stadtverordneten können sich zu Fraktionen zusammenschließen. Ein Mitglied der Stadtver-
ordnetenversammlung kann immer nur einer Fraktion angehören. Eine Fraktion besteht aus mindes-
tens zwei Mitgliedern. 
 
(2) Die Fraktionen haben dem vorsitzenden Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von ihrer 
Bildung unverzüglich schriftlich Kenntnis zu geben. Die Mitteilung hat die genaue Bezeichnung der 
Fraktion, die Namen des vorsitzenden Fraktionsmitgliedes, dessen Stellvertreterinnen bzw. Stellver-
treter sowie aller der Fraktion angehörenden Stadtverordneten zu enthalten. Die einer Fraktion zu-
stehenden Rechte kann sie nach Zugang der Mitteilung nach Satz 2 wahrnehmen. Veränderungen 
sind dem vorsitzenden Mitglied der Stadtverordnetenversammlung stets unverzüglich schriftlich mit-
zuteilen. 
 
 
  



13 
 

Zweiter Abschnitt 
Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung (§§ 44 ff. BbgKverf) 

 
 

§ 19 
Ständige Ausschüsse 

(§ 44 BbgKVerf) 
 

(1) Die Stadtverordnetenversammlung bildet zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse und zur Kontrolle 
der Verwaltung aus ihrer Mitte gemäß § 44 Abs. 1 BbgKVerf folgende ständige Ausschüsse (Fach-
ausschüsse): 
 

a) Sozial-, Schul-, Kultur- und Sportausschuss (SSKS) 
b) Bauausschuss (BA) 
c) Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) 

 
(2) Die Zahl der Sitze beträgt jeweils 9 Sitze. 
 
(3) Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner können in die Fachausschüsse SSKS und BA be-
rufen werden. Der Vorschlag erfolgt durch die Fraktionen und ist auf jeweils einen Vorschlag pro 
Fraktion begrenzt. 
 
 
 

§ 20 
Verfahren in den Ausschüssen 

(§ 44 BbgKVerf) 
 

(1) Für Geschäftsgang und Verfahren der von der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 44 BbgK-
Verf gebildeten Ausschüsse gelten die Vorschriften des Ersten Abschnittes sinngemäß, soweit nicht 
gesetzlich oder in den folgenden Absätzen eine andere Regelung getroffen wird. 
 
(2) Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, die den Ausschüssen nicht angehören, kön-
nen die Ladung und die Tagesordnung im Allris einsehen. 
 
(3) Die Öffentlichkeit soll über Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Ausschüsse durch Mit-
teilung im „Amtsblatt für die Stadt Ludwigsfelde“ unterrichtet werden. 
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Dritter Abschnitt 
Hauptausschuss 

 
 

§ 21 
Hauptausschuss 

(§§ 49-50 BbgKVerf) 
 

(1) Für Geschäftsgang und Verfahren des Hauptausschusses gelten die Vorschriften des Ersten Ab-
schnittes entsprechend, soweit nicht gesetzlich eine andere Regelung getroffen wird. 
 
(2) Der Hauptausschuss tritt in der Regel an den von der Stadtverordnetenversammlung im Sit-
zungskalender für das Kalenderjahr bestimmten Tagen zusammen. 
 
(3) Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, die dem Hauptausschuss nicht angehören, 
können die Ladung und die Tagesordnung im Allris einsehen. 
 
(4) Die Beschlüsse des Hauptausschusses oder deren wesentlicher Inhalt sind entsprechend der 
Regelung für die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen, soweit nicht im Einzelfall aus Gründen des öffentlichen Wohls oder zur Wahrung von 
Rechten Dritter etwas anderes beschlossen wird. 
 
 
 

Vierter Abschnitt 
Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschriften, Ortsteile 

 
 

§ 22 
Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschriften 

 
Die Bestimmungen dieser Geschäftsordnung sind sinngemäß auch auf solche Ausschüsse der 
Stadt anzuwenden, die auf besonderen Rechtsvorschriften beruhen, soweit diese Vorschriften 
nichts anderes bestimmen. 
 
 
 

§ 23 
Ortsbeiräte und Ortsvorsteherinnen oder Ortsvorsteher 

(§ 46 BbgKVerf) 
 

(1) Diese Geschäftsordnung findet für die Ortsbeiräte der Stadt Ludwigsfelde entsprechend Anwen-
dung. Abweichend vom § 4 Abs. 1 beträgt die regelmäßige Ladungsfrist 6 Kalendertage. Sie gilt als 
gewahrt, wenn die Ladung am 6. Kalendertag vor der Sitzung als elektronisches Dokument versandt 
oder am 8. Kalendertag vor der Sitzung zur Post gegeben wurde.  
 
(2) Jede Ortsvorsteherin/jeder Ortsvorsteher ist zu allen öffentlichen oder nichtöffentlichen Sitzun-
gen der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse zu laden, in denen Angelegenheiten 
behandelt werden, die Belange ihres oder seines Ortsteils berühren. 
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Fünfter Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

 
 

§ 24 
Inkrafttreten 

 
Die Geschäftsordnung tritt am Tage nach der Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenver-
sammlung in Kraft. 
 
Ludwigsfelde, den 25.09.2024 
 
 
 
gez. Andreas Igel 
Bürgermeister 


